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 Veröffentlicht am 23.09.1953

Norm

GÜG §23 Abs2

Rechtssatz

Auch dann, wenn dem Hinterbliebenen eines Beamten gegen Zahlung der gleichen Vergütung, wie sie der Beamten

geleistet hatte, die Benützung der Wohnung weiterhin gestattet wird, wird kein Bestandvertrag begründet.
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